
Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 14. Mai 
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

/Königreich Schweden 

(Rechtssache C-322/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2004/83/EG — Nichtumsetzung innerhalb der vorgeschriebe

nen Frist) 

(2009/C 153/30) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: M. Condou-Durande und J. Enegren) 

Beklagter: Königreich Schweden (Prozessbevollmächtigte: S. Jo
hannesson) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnor
men für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsange
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 304, S. 12) nach
zukommen 

Tenor 

1. Das Königreich Schweden hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 
über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und 
über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes verstoßen, dass es 
nicht alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, innerhalb der vor
geschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Das Königreich Schweden trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 223 vom 30.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 19. Mai 
2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-368/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2004/35/EG — Sanierung von Umweltschäden — Verursa

cherprinzip) 

(2009/C 153/31) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: U. Wölker und I. Dimitriou) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: N. Daf
niou) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sa
nierung von Umweltschäden nachzukommen 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelt
haftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden ver
stoßen, dass sie die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die er
forderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht inner
halb der vorgeschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 247 vom 27.9.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 14. Mai 2009 
— Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-390/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Umwelt — Ent
scheidung Nr. 280/2004/EG — Umsetzung des Kyoto-Pro
tokolls — Nationale Maßnahmen zur Begrenzung und/oder 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen — Unterbliebene 

Übermittlung der erforderlichen Informationen) 

(2009/C 153/32) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: U. Wölker und J.-P. Keppenne) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter: 
C. Schiltz) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechte 
Übermittlung der nach Art. 3 Abs. 2 der Entscheidung Nr. 
280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Februar 2004 über ein System zur Überwachung der 
Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur
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